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„befriedigend“  wenn mindestens 25 aber weniger 
als 50 Prozent,

„ausreichend“  wenn keine oder weniger als 25 Pro-
zent

der darüber hinaus erreichbaren Punkte erzielt wur-
den .

 (5) Erweist sich bei der Bewertung von Prüfungsleis-
tungen, die nach dem Antwort-Wahl-Verfahren abge-
legt worden sind, eine auffällige Fehlerhäufung bei 
der Beantwortung einzelner Prüfungsaufgaben, so 
überprüft die Prüferin/der Prüfer die Prüfungsaufgabe 
mit auffälliger Fehlerhäufigkeit unverzüglich und vor 
der Bekanntgabe von Prüfungsergebnissen darauf, ob 
sie gemessen an den Anforderungen gemäß Absatz 2 
Satz 1 fehlerhaft sind . Ergibt die Überprüfung, dass 
einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, sind diese 
Prüfungsaufgaben nachzubewerten oder bei der Fest-
stellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksich-
tigen . Die Zahl der für die Ermittlung des Prüfungser-
gebnisses zu berücksichtigenden Prüfungsaufgaben 
mindert sich entsprechend . Die Verminderung der 
Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nach-
teil der Studierenden auswirken . Übersteigt die Zahl 
der auf die zu eliminierenden Prüfungsaufgaben ent-
fallenden Punkte 20 Prozent der insgesamt erreichba-
ren Punkte, so ist die Prüfung insgesamt zu wiederho-
len; dies gilt auch für eine Prüfungsleistung, in deren 
Rahmen nur ein Teil im Antwort-Wahl-Verfahren zu 
erbringen ist . 

 (6) Besteht nur ein Teil einer Klausur aus Prüfungs-
aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren, so gilt diese 
Anlage mit Ausnahme von Absatz 5 Satz 5 2 . Halbsatz 
nur für den im Antwort-Wahl-Verfahren erstellten 
Klausurteil .

Anlage 5: Zugangsvoraussetzungen für Module 

Darüber hinaus werden inhaltliche Vorkenntnisse, die 
zur erfolgreichen Absolvierung von Modulen empfoh-
len sind, in den Modulbeschreibungen ausgewiesen 
bzw . bei der Jahresplanung des Lehrprogramms fest-
gelegt und im Veranstaltungsverzeichnis angegeben .

Fachspezifische Prüfungsordnung für den  
Masterstudiengang „Kunst- und Kulturvermittlung“ 

der Universität Bremen

Vom 2 . August 2012

 Der Fachbereichsrat 9 (Kulturwissenschaften) hat 
am 2 . August 2012 gemäß § 87 Absatz 1 Nummer 2 des 
Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) i . V . m . § 62 
BremHG in der Fassung der Bekanntmachung vom  
9 . Mai 2007 (Brem .GBl . S . 339), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 22 . Juni 2010 (Brem .GBl .  
S . 375) folgende Prüfungsordnung beschlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Ver-
bindung mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsord-
nungen für Masterstudiengänge (AT MPO) der Uni-

versität Bremen vom 27 . Januar 2010 in der jeweils 
gültigen Fassung .

§ 1

Studienumfang und Abschlussgrad 

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstu-
diengangs „Kunst- und Kulturvermittlung“ sind ins-
gesamt 120 Leistungspunkte (Creditpoints = CP) nach 
dem European Credit Transfer System zu erwerben . 
Dies entspricht einer Regelstudienzeit von 4 Fachse-
mestern . 

 (2) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird 
der Abschlussgrad 

Master of Arts
(abgekürzt M . A .)

verliehen . 

§ 2 

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte 

 (1) Der Masterstudiengang „Kunst- und Kulturver-
mittlung“ wird als Masterstudium gemäß § 4 Absatz 1 
AT MPO studiert . 

 (2) Die Anlage regelt die zu erbringenden Prüfungs-
leistungen und stellt den Studienverlauf dar . 

 (3) Der Studiengang wird alle zwei Jahre angebo-
ten . Die im Studienplan vorgesehenen Pflichtmodule 
werden mindestens im zweijährigen Turnus angebo-
ten . Wahlmöglichkeiten bestehen innerhalb der Mo-
dule auf Lehrveranstaltungsebene .

 (4) Module im Pflichtbereich werden in deutscher 
Sprache, einzelne Veranstaltungen im Pflichtbereich 
optional in deutscher oder englischer Sprache durch-
geführt . 

 (5) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen . 

 (6) Module werden als Pflicht- oder als Wahlpflicht-
module durchgeführt . 

 (7) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT MPO1 durchgeführt .

 (8) Das Studium beinhaltet ein obligatorisches Prak-
tikum im Umfang von 15 CP . Näheres regelt die Prak-
tikumsordnung des Fachbereichs 9 . 

§ 3

Prüfungen

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 ff . 
AT MPO2 durchgeführt . Darüber hinaus können Prü-
fungen in den in Anlage 3 aufgeführten Formen erfol-
gen Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf An-
trag einer Prüferin/eines Prüfers weitere Prüfungsfor-
men zulassen . 

 (2) Das erneute Angebot an Prüfungen kann in  
einer anderen als der ursprünglich durchgeführten 
Form erfolgen . 

Bevor Modul … belegt werden kann, muss Modul … absolviert worden sein.

Statistische Programmierung Datenmanagement I

Klinische Studien Gesetze und Richtlinien Klinische Studien und Ethik

Komplexere Statistische Modellierung Statistische Modellierung

1  Lehrveranstaltungsformen gem . AT MPO können sein: Vorlesungen, 
Übungen, Seminare, Sprachlehrveranstaltungen, Projektstudien/
Projektseminare, Praktika, Begleitseminar zur Masterarbeit, Betreute 
Selbststudieneinheiten, Exkursionen . 

2  Prüfungsformen gemäß AT MPO können sein: Klausuren, Projektarbei-
ten, Hausarbeiten, Praktikumsberichte, Portfolio, mündliche Prüfung .
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 (3) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt . 

 (4) Es werden keine Prüfungen in Form von Mul-
tiple Choice bzw . e-Klausuren durchgeführt . 

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen erfolgt gemäß § 22 AT MPO in der jeweils gülti-
gen Fassung . 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module

 Es gibt keine Zulassungsvoraussetzungen für Mo-
dule . 

§ 6

Abschlussmodul

 (1) Das Abschlussmodul (20 CP) setzt sich zusam-
men aus der Masterarbeit im Umfang von 18 CP und 
einem unbenoteten, begleitenden Seminar im Umfang 
von 2 CP . Das Abschlussmodul wird mit der Masterar-
beit abgeschlossen .

 (2) Voraussetzung für die Anmeldung zur Masterar-
beit ist der Nachweis von mindestens 80 CP .

 (3) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 
16 Wochen . Der Prüfungsausschuss kann auf begrün-
deten Antrag eine einmalige Verlängerung um maxi-
mal 5 Wochen genehmigen .

 (4) Die Masterarbeit wird als Einzel- oder als Grup-
penarbeit mit bis zu 4 Personen erstellt . Bei einer 
Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes einzelnen Grup-
penmitglieds klar erkennbar, abgrenzbar und bewert-
bar sein

 (5) Die Masterarbeit wird in deutscher oder eng- 
lischer Sprache angefertigt . Der Prüfungsausschuss 
kann auf Antrag andere Sprachen zulassen, sofern die 
Betreuung und Bewertung gewährleistet sind .

 (6) Zur Masterarbeit findet kein Kolloquium statt . 

§ 7

Gesamtnote der Masterprüfung

 Die Gesamtnote der Masterprüfung wird aus den 
Noten der studienbegleitenden Modulprüfungen und 
des Abschlussmoduls gebildet . Die Note des Ab-
schlussmoduls macht 25% der Gesamtnote aus . Die 
übrigen 75% werden aus den mit den Kreditpunkten 
gewichteten Noten der Module gebildet, in denen be-
notete Prüfungen abgelegt werden . Unbenotete Leis-
tungen werden bei der Notenbildung nicht berück-
sichtigt . 

§ 8

Inkrafttreten

 (1) Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmi-
gung durch den Rektor am 1 . Oktober 2012 in Kraft . 
Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen 
veröffentlicht . Sie gilt für Studierende, die ab dem 
Wintersemester 2012/13 erstmals im Masterstudien-
gang „Kunst- und Kulturvermittlung“ ihr Studium 
aufnehmen . 

 (2) Die Prüfungsordnung vom 13 . Februar 2008, zu-
letzt geändert am 4 . November 2008, tritt am 30 . Sep-
tember 2015 außer Kraft . Studierende, die bis zum  
30 . September 2015 ihr Studium nicht beendet haben, 
wechseln in die Prüfungsordnung vom 2 . August 2012 . 
Über die Anerkennung von Prüfungsleistungen ent-
scheidet der Prüfungsausschuss nach individueller 
Sachlage .

 Genehmigt, Bremen, den 14 . August 2012

Der Rektor der  
Universität Bremen

Anlagen: 

Anlage 1: Studienverlaufsplan Vollfach 

Anlage 2: entfällt

Anlage 3: Weitere Prüfungsformen

Anlage 4: entfällt

Anlage 5: entfällt
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